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 Gericht: BFH 11. Senat
Entscheidungsdatum: 26.07.2005
Streitjahr: 1996
Aktenzeichen: XI B 93/03
Dokumenttyp: Beschluss

 Quelle:

Normen: § 10 Abs 1 Nr 6 EStG
1990, § 10d Abs 2 S 1
EStG 1990, § 32a Abs 1 S
2 Nr 1 EStG 1990, § 115
Abs 2 Nr 1 FGO

Gerichtskosten keine Steuerberatungskosten i.S. des § 10 Abs. 1 Nr. 6 EStG
- Verlustvortrag bei einem Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags

 

 

Leitsatz

1. NV: Die Frage, ob Gerichtskosten für ein finanzgerichtliches Verfahren Steuerberatungskosten
i.S. des § 10 Abs. 1 Nr. 6 EStG sind, ist nicht klärungsbedürftig und deshalb nicht von
grundsätzlicher Bedeutung. Sie lässt sich aus dem Gesetz unter Berücksichtigung der
Gesetzesmaterialien zweifelsfrei verneinen.
 

2. NV: Die Frage, ob es verfassungsgemäß ist, dass der Verlust nach § 10d Abs. 2 Satz 1 EStG
zwingend auch in solche Veranlagungszeiträume vorzutragen ist, in denen der Steuerpflichtige
ein Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags nach § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG hat, ist
ebenfalls nicht von grundsätzlicher Bedeutung. Der Senat hat - auch unter Berücksichtigung
des verfassungsrechtlichen Gebots der Freistellung des Existenzminimums - keine Zweifel an
der Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung.
 

Orientierungssatz

Die Verfassungsbeschwerde wurde gemäß §§ 93a, 93b BVerfGG nicht zur Entscheidung
angenommen (BVerfG-Beschluss vom 19.4.2007, Az. 2 BvR 1670/05).
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im Text BVerfG 1. Senat, 3. April 1979, Az: 1 BvR 733/78
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